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Zur Frage des Versicherungsschutzes eines Studierenden, der sich während eines Fußball-
spiels im Rahmen eines Fußballturniers verletzt, das alljährlich an einer der vier Abteilun-
gen der Hochschule stattfindet und vom AStA organisiert worden ist. 
 

§ 8 Abs. 1 Satz 1, § 2 Abs. 1 Nr. 8c SGB VII 
 
Urteil des LSG Nordrhein-Westfalen vom 10.09.2013 – L 15 U 678/10 –  
Bestätigung des Urteils  des  SG Detmold vom  21.10.2010 – S 14 U 152/08 – 
 

Streitig war das Vorliegen eines Arbeitsunfalls. 
 
Der Kläger (K) – Studierender in Paderborn – verdrehte sich während eines Fußballspiels im 
Rahmen eines Fußballturniers in Paderborn am 19.06.2007 das linke Knie und erlitt dabei einen 
Riss des vorderen Kreuzbandes (Unfallanzeige der Hochschule; zu weiteren Einzelheiten des 
Sachverhalts vgl. S. 2, 3).  
 
Nach Auffassung des LSG hat K keinen Arbeitsunfall erlitten. Er habe keine versicherte Tätig-
keit verrichtet. K gehöre als eingeschriebener Studierender zwar zu dem nach § 2 Abs. 1 Nr. 8c 
SGB VII versicherten Personenkreis (aktuell dazu Urteil des BSG vom 13.02.2013 – B 2 U 
24/11 R - [UV-Recht Aktuell 10/2013, S. 635-643]). „Doch ist die von ihm zur Zeit des Unfalls 
verrichtete Tätigkeit weder im Hinblick auf seine AStA-Funktion (…) noch unter dem Gesichts-
punkt Hochschulsport/Betriebssport (…) oder einer Gemeinschaftsveranstaltung (…) als versi-
cherte Tätigkeit im Sinne der Bestimmung anzusehen.“  
 
Zunächst sei nicht ersichtlich, dass die zur Verletzung führende Teilnahme an einem Fußball-
spiel in irgendeinem Zusammenhang mit den Aufgaben der studentischen Selbstverwal-
tung stehen könnte (vgl. dazu S. 6, 7 unter 1.). Versicherungsschutz unter dem Gesichtspunkt 
Hochschulsport setze voraus, dass es sich um Hochschulsport handele, der – wie etwa auch 
Lehrveranstaltungen – innerhalb des organisatorischen Verantwortungsbereichs der 
Hochschule in einer gewissen Regelmäßigkeit stattfinde (S. 6 unter 2. mwN). Dies sei vor-
liegend nicht der Fall. Zunächst bestehe kein Zusammenhang zwischen den von der Hochschu-
le im Rahmen des allgemeinen Hochschulsports angebotenen Veranstaltungen und dem Fuß-
ballturnier, in dessen Rahmen sich K verletzt habe. So sei die Teilnahme an Veranstaltungen 
des allgemeinen Hochschulsports offenbar nicht Voraussetzung für die Teilnahme an dem Tur-
nier gewesen (vgl. S. 8 unter 2.). Zudem fehle es an der zu fordernden Regelmäßigkeit der 
sportlichen Betätigung im Rahmen des Turniers. Wegen dieser fehlenden Einbindung in den 
organisierten Hochschulsport könnten die Teilnehmer an dem Turnier – anders als in dem vom 
LSG Rheinland-Pfalz entschiedenen Fall (Urteil vom 20.06.2013 – L 5 U 115/12 – zur Anerken-
nung eines Unfalls während der Deutschen Hochschulmeisterschaften im Basketball als Ar-
beitsunfall [UV-Recht Aktuell 14/2013, S. 884-888]) – auch nicht als Repräsentanten „ihrer“ 
Hochschule angesehen werden. Der Senat lässt schließlich offen, ob die Rechtsgrundsätze ei-
ner betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung auf den Regelungsbereich des § 2 Abs. 1 Nr. 
8c SGB VII übertragbar sind (dazu S. 8, 9 unter 3. mit Hinweis u.a. auf das Urteil des LSG Ba-
den Württemberg vom 21.08.2006 – L 1 U 602/06 – [UV-Recht Aktuell 007/2006, S. 479-486]), 
„da schon die Voraussetzungen einer betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung nicht erfüllt sind.“ Schon die Entfernung von Pader-
born zu den anderen Standorten der Hochschule (Aachen, Köln und Münster) spreche dage-
gen, dass das Fußballturnier hier eine nennenswerte Anzahl der nicht aktiv an dem Turnier teil-
nehmenden Studierenden bzw. Angehörigen der Außenstellen hätte ansprechen können (vgl. 
S. 9 unter Hinweis auf die Urteile des BSG vom 07.12.2004 – B 2 U 47/03 R – [HVBG-INFO 
004/2005, S. 355-363] und vom 22.09.2009 – B 2 U 27/08 R – [UV-Recht Aktuell 005/2010, 
S. 275-278]).   
 
Wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache hat der Senat Revision zugelassen. 

 

http://dokcenter.dguv.de/livelink/livelink.exe/fetch/2000/1860033/2016277/2215334/10_2013_03.pdf?nodeid=2216597&vernum=-2
http://dokcenter.dguv.de/livelink/livelink.exe/fetch/2000/1860033/2016277/2299429/14_2013_02.pdf?nodeid=2299436&vernum=-2
http://dokcenter.dguv.de/livelink/livelink.exe/fetch/2000/1860033/1898910/1905581/07_2006_02.pdf?nodeid=1905585&vernum=-2
http://dokcenter.dguv.de/livelink/livelink.exe/fetch/2000/1860033/1900684/1904641/04_2005_07.pdf?nodeid=1904660&vernum=-2
http://dokcenter.dguv.de/livelink/livelink.exe/fetch/2000/1860033/1900684/1904641/04_2005_07.pdf?nodeid=1904660&vernum=-2
http://dokcenter.dguv.de/livelink/livelink.exe/fetch/2000/1860033/1906262/1908807/05_2010_04.pdf?nodeid=1908817&vernum=-2
http://dokcenter.dguv.de/livelink/livelink.exe/fetch/2000/1860033/1906262/1908807/05_2010_04.pdf?nodeid=1908817&vernum=-2
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Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat mit Urteil vom 10.09.2013 
– L 15 U 678/10 –  
wie folgt entschieden: 
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